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Sandra Löseke

Tel.: 0541/503-425

sandra.loeseke@arl-we.niedersachsen.de

Uwe-Heinz Bendig

Tel.: 0541/503-456

uwe-heinz.bendig@arl-we.niedersachsen.de

Anschrift: 

ArL Weser-Ems 

-Geschäftsstelle Osnabrück-

Mercatorstraße 8 

49080 Osnabrück 

Ihre Ansprechpartner im ArL

mailto:aisha.knackstedt@arl-we.niedersachsen.de
mailto:uwe-heinz.bendig@arl-we.niedersachsen.de
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Ablauf der Sozialen Dorfentwicklung Merzen-Neuenkirchen

• Aufnahme in das DE –Programm  

• 1. Bürgerversammlung 

• Planungsphase I, insbesondere zur Entwicklung von 
Kleinstprojekten

• Anerkennung des Abschlusses der Phase I

• Planungsphase II zur Aufstellung des klassischen DE-Planes

• Beteiligungsverfahren anderer Behörden und öffentl. Auslegung

• Ratsbeschluss zum DE-Plan

• Planervortrag

• Vorstellung der Ergebnisse (2. Bürgerversammlung) 13.06.2022

• Förderphase bei erfolgter Plananerkennung (erste Bewilligungen 
sind schon erfolgt)
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Besonderheiten der Sozialen Dorfentwicklung Merzen-
Neuenkirchen

• Vorgeschaltete Kleinstprojekte

• Ausbildung und Einbindung der Dorfmoderatoren

• Schon hohe Bewilligungssumme – fast 2 Mio € in 
laufenden Projekten während der Planaufstellung 
(Haarmeyer, Dorfteiche Merzen, IG Lünort) 
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Ergebnis der Planprüfung

Der Dorfentwicklungsplan Merzen-Neuenkirchen 
wird als 

Fördergrundlage gemäß Ziffer 3.6.2 der 

ZILE-Richtlinie anerkannt!

Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2030
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Nach Plananerkennung erfolgt die Umsetzung

Richtlinie für Zuwendungen zur Integrierten Ländlichen Entwicklung 

(ZILE) als Förderinstrument –www.zile.niedersachsen.de

Aktuelle Finanzmittel des ArL:

„Topf“ 1: Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und  Küstenschutz (GAK)

-Mittel des Bundes und der Länder-

„Topf“ 2 :EU-Mittel aus dem  Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
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Nach Plananerkennung erfolgt die Umsetzung

Aktuelle Besonderheit:

ZILE-Richtlinie wird überarbeitet und wird voraussichtlich zum 
Sommer in einer Neufassung in Kraft treten

Die folgenden Informationen stellen von daher einen aktuellen 
Entwurfsstand dar
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Was wird gefördert  (Beispiele –privat und 

öffentlich)

• Um- und Nachnutzungsprojekte orts- und 

landschaftsbildprägender  Gebäude

• Revitalisierung leerstehender Bausubstanz

• Erhaltung und Gestaltung ortsbildprägender Bausubstanz

• Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  

-aktuell Dorfteiche Merzen-

• Schaffung, die Erhaltung und den Ausbau von 

Mehrfunktionshäusern, Räume zur gemeinschaftlichen 

Nutzung sowie Co-Working Spaces 
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Was wird gefördert?  (Beispiele – privat und 

öffentlich)

• Schaffung, die Erhaltung und den Ausbau dorfgemäßer 

Gemeinschaftseinrichtungen

-aktuell Haarmeyer oder auch IG Lünort-

• Schaffung, die Erhaltung, die Verbesserung und der 

Ausbau von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen



Seite 14

Was wird gefördert?  (Beispiele –privat und 

öffentlich)

Ganz neu, auch als Ergebnis des Modellprojektes „Soziale 

DE“

• Sozialbezogene dörfliche Infrastruktureinrichtungen als 

Kleinstvorhaben mit max. 2.500 €/Projekt, insgesamt max. 

30.000 € pro Dorfregion

Ausgestaltung der Rahmenbedingungen läuft momentan
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Förderumfang

• DE-Umsetzungsbegleitung für Beratung und 

Prozessbegleitung 

• Öffentliche DE-Maßnahmen der Kommunen lt. DE-Plan 

Fördersatz  abhängig von der Steuereinnahmekraft der 

antragstellenden Kommune, aktuell in der SoDe Merzen-

Neuenkirchen 55 % + 10 % ILE/LEADER-Bonus =65 % 

mit unterschiedlichen Höchstbeträgen (Bruttokosten)

• Private Dorfentwicklungsmaßnahmen; Fördersatz i. d. R. 

30 Prozent plus 5 % Bonus = 35 Prozent der Netto-

Kosten, max. bis zu 50.000 €/Maßnahme,                                                           

z. T. höhere Höchstfördersätze bei besonderen 

Maßnahmen wie Umnutzung oder Revitalisierung
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Fördersätze

• Gemeinnützige Vereine oder 75 % (65+10) 

(Nettokosten)

• Juristische Personen des öffentl. Rechtes außer 

Gemeinde (z. B. Kirche): 45 % (35+10) (Nettokosten)

• Mindestförderung für Private/Vereine/Kirche 2.500 €;    

für Gemeinde 10.000 €
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Sonstige Fördermöglichkeiten

In Dorfregion sind auch Anträge außerhalb der „Förderlinie  

Dorfentwicklung“ möglich

Hier gelten dann z. T. andere Fördersätze, bitte im 

Einzelfall klären
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Sonstige Fördermöglichkeiten

Basisdienstleistungen     

• Investive Projekte (stationär oder mobil) zur Sicherung 

der Grundversorgung, z. B. Dorfläden aber auch 

Treffpunkte, meist bietet sich eher eine Förderung über 

die Dorfentwicklung an

Ab 2023 voraussichtlich auch LEADER-Förderungen 

denkbar



Seite 19

Spielregeln für eine Realisierung der Förderung
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Spielregeln für eine Realisierung der Förderung

Bewertungsschema Private.pdf
Bewertungsschema Private.pdf
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Wichtig!

Keine Maßnahme darf 

begonnen werden, bevor die

Bewilligung des Amtes für

regionale Landesentwicklung 

vorliegt.
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?



DER DORFENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE 

DORFREGION 

Michael Ripperda, pro-t-in GmbH

Richard Gertken, Büro für Landschaftsplanung 







Dorf-
moderation

Dörfer-
Versammlung

Dorfregion

DörferAbende
Merzen / 

Neuenkirchen

Dörfer-
Versammlung

Dorfregion

Kolloquium 
Merzen / 

Neuenkirchen







Dorf-
moderatoren

Offenen 
Dialoge
Dorfregion

Projekttreffen

Ideen der 
Kinder

https://mm.tt/1702104488?t=Pr7j6uD24c
https://mm.tt/1702104488?t=Pr7j6uD24c


Fokussierung Visualisierung

Strategie der Dorfentwicklung 

(Leitbild/Handlungsfelder und 

Entwicklungsziele)

Verschriftlichung Leitbild und 

Umsetzungsstrategie











Dorftreff 
„Beim alten 
Haarmeyer“



Dorfpark
Merzen



Dorfpark
Merzen



Rathausumfeld
Merzen



Rathausumfeld
Merzen



Bewegungspark 
Neuenkirchen



Bewegungspark 
Neuenkirchen



Dorfcampus 
Merzen



DORFENTWICKLUNG…MÖGLICHKEITEN 

AUCH FÜR PRIVATE AKTEURE

Richard Gertken, Büro für Landschaftsplanung 



„Typisch….“







SOZIALE DORFENTWICKLUNG IN 

UNSERER DORFREGION 

Die Dorfmoderator:innen der Dorfregion 





Projekt:

„Sinneshochbeet“



Projekt:

„Sinneshochbeet“



Einmachtage
auch in diesem Jahr!



Einmachtage
auch in diesem Jahr!



Mit RAD binnendör
Am 28.08.2022!



Mit RAD binnendör
Am 28.08.2022!



Ideen für 

weitere Projekte





DIE UMSETZUNGSBEGLEITUNG 

Dr. Carla Schmidt, regionalplan & uvp

Andreas Brinker, regionalplan & uvp



Bürgerversammlung

„Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung“

in der Dorfregion Merzen-Neuenkirchen

planungsbüro p. stelzer GmbH

Grulandstraße 2

49832 Freren



Ihre Umsetzungsbegleitung

Jörn Thiemann
Dipl.-Ing.(FH)

Landschaftsentwickler

Dr. Carla 

Schmidt
Soziologin

Andreas Brinker
Landwirt und Dipl.-

Ing.(FH) 

Landespfleger

Geschäftsführer

Peter Stelzer
Dipl. Geograph



Wir sind ein seit 1994

bestehendes Büro mit Sitz in 

Freren , das vorwiegend im 

nordwest-deutschen Raum

tätig ist. 

Seit 2020 Zweigniederlassung 

in Neuenhaus

(Grafschaft Bentheim) 

Weitere Niederlassung

in Papenburg

(Ingenieurbüro W.Grote GmbH)

Über uns



Innenentwicklung: 

Ortskerngestaltung 

Marktplatz und Umfeld

Öffentliche Treffpunkte



Altersgerechtes Wohnen Langen

Begegnungshaus

incl. Demographiebüro, 

genossenschaftliches

Modell der Dorfbewohner*innen

Inklusionskonzept: Hof Th.

Generationenprojekt: Rütenbrocker Hof

Demographische Entwicklung



Verbundprojekt Dorfgemeinschaftshäuser

Mehrgenerationenhaus

Börgermoor

Konzeptentwicklung

zur Verbindung

der Angebote

Dorfgemeinschaft



Beispiele privater Antragsteller







Wer ? macht Was ?

Bürger*in Überlegungen zum Projekt

Umsetzungsbeauftragte*r kostenloser Orts- / Beratungstermin

Bürger*in Kostenvoranschläge einholen

Bürger*in mit den Umsetzungsbeauftragten Antrag ausfüllen und einreichen über 
die zuständige Kommune

Stichtag ist der 15.09./30.09. eines Jahres!

Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Förderfähigkeit prüfen
Entscheidung über Zuwendung

Bürger*in Projektrealisierung

Bürger*in mit den Umsetzungsbeauftragten Auszahlungsantrag / Verwendungs-
nachweis (VN) (bis 31.10 eines Jahres)

Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Auszahlung nach Prüfung
des VN und einer Ortsbesichtigung

Antragsweg (private Maßnahmen)



Mit der Durchführung eines Projektes 

darf erst begonnen werden, wenn Sie den

Zuwendungsbescheid des Amtes für regionale

Landesentwicklung (ArL) erhalten haben!

Wichtiger Hinweis

!



Weiteres Vorgehen

Beteiligung Arbeitskreis & Projektgruppen 

& Dorfmoderation

Formulierung von Projektanträgen

Beteiligung der Generationen 



Haben Sie noch Fragen? 



Kontaktieren Sie uns gern: 

planungsbüro p. stelzer GmbH

Grulandstraße 2

49832 Freren

Tel.: 05902 503702-0

Mail: schmidt@regionalplan-uvp.de

brinker@regionalplan-uvp.de

thiemann@regionalplan-uvp.de



Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

planungsbüro p. stelzer GmbH

Grulandstraße 2

49832 Freren



AUSBLICK UND ABSCHLUSS

Christoph Trame, Samtgemeindebürgereister



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT


